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Tagesordnung der 19. Sitzung des Rates der Stadt Erkrath 

am Donnerstag, dem 03.11.2016, um 17.30 Uhr 
in der Stadthalle Erkrath, Neanderstraße 58, 40699 Erkrath 

 

 
 T A G E S O R D N U N G  
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG  
 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit 
 

2. Einwendungen gegen die Fassung der Niederschriften über  
  die 17. Sitzung des Rates am 16.06.2016 und  
  die 18. Sitzung des Rates am 08.09.2016 -öffentlicher Teil-  
 

3. Berichte der Verwaltung 
 

4. Vorstellung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath e. V. 
 

5. Einwohnerfragestunde 
 

6. Satzungsangelegenheiten 
 

6.1 Satzung zur 27. Änderung der Hauptsatzung für die Stadt Erkrath 
Vorlagennr. 191/2016 
 

6.2 6. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse  
der Stadt Erkrath 
Vorlagennr. 180/2016 
 

 6.3  Änderung der Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2017 
  Vorlagennr. 198/2016  
 
 6.4  Erlass einer Zweitwohnungssteuersatzung zum 01.01.2017 
  Vorlagennr. 199/2016  
 
 6.5 Abweichende Gebührensatzung für Amtshandlungen im Standesamt 
  Vorlagennr. 174/2016 
 
 6.6 Neufassung der Sondernutzungssatzung der Stadt Erkrath und  
  zeitgleich Gebührenanpassung zum 01.01.2017  
  Vorlagennr. 204/2016  
 
 6.7 2. Änderung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den An
  schluss an die öffentliche Abwasseranlage der Stadt Erkrath –  
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  Entwässerungssatzung - vom 17.07.2013  
  Vorlagennr. 172/2016  
 6.8 Satzung über die 9.Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
  Erkrath vom 09.12.1999, zuletzt geändert am 13.11.2012  
  Abschaffung der 35 l und 50 l Rundeimer 
  Vorlagennr. 157/2016  
 

7. Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 
2014 / Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses  
Vorlagennr. 177/2016  
 

8. Feststellung des Jahresabschluss 2014 und Verwendung des Jahresfehlbetrages 
Vorlagennr. 219/2016 
 

 9. Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG  
  Vorlagennr. 196/2016  
 
 10. Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2016 für Produkt 15 

 02 01, Beteiligungsmanagement 
 Vorlagennr. 224/2016 

 11. Jahresrechnung 2015 des städtischen Abwasserbetriebes  
  Vorlagennr. 171/2016  
 
 12. Aufgabe des Sportplatzes Gink  
  Vorlagennr. 213/2016  
 
 13. Beitritt der Stadt Erkrath zur interkommunalen Einkaufsgenossenschaft KoPart 
  eG 
  Vorlagennr. 206/2016  
 
 14. Bestellung der Schriftführerin und der stellvertretenden Schriftführerin für die 
  Sitzungen des Rates 
  Vorlagennr. 192/2016  
 
 15. Benennung einer Vertreterin / eines Vertreters der Stadt Erkrath für den Vor
  stand der Stiftung Naturschutzgebiet Bruchhausen; 
  Antrag der BmU-Fraktion vom 24.09.2016 
  Vorlagennr. 211/2016  
 
 16. Ausschussumbesetzungen 
  
 17. Fraktionsanträge  
 
 17.1 Erlass einer ordnungsbehördlichen Verordnung zum Schutz freilebender Katzen 
  in Erkrath; 
  Antrag der CDU-Fraktion vom 25.09.2016 



21. Jahrgang Stadt Erkrath, Amtsblatt 20.10.2016 Nr. 17   
 

 

 

 

 

4 

  Vorlagennr. 200/2016 
 
 17.2  Verbesserung der S-Bahn S8 Antrag der SPD-Fraktion vom 19.09.2016 
  Vorlagennr. 193/2016 
 
 
B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG  
 
 18. Einwendungen gegen die Fassung der Niederschriften über  
  die 17. Sitzung des Rates am 16.06.2016 und  
  die 18. Sitzung des Rates am 08.09.2016 
  - nichtöffentlicher Teil –  
 
 19. Berichte der Verwaltung  
 
 20. Anfragen  
 
 
 
gez. Christoph Schultz 

 
 

*** 

 
 
 

Öffentliche Zustellung 

 

 

Eine Ordnungsverfügung gegen den Eigentümer oder Verfügungsberechtigten eines auf der 
Blumenstraße in Erkrath, Ortsteil Hochdahl, abgestellten Sammelcontainers für Altkleider 
hinsichtlich der Beseitigung, Verwahrung und Verwertung kann nicht zugestellt werden. 
Name und Anschrift der verantwortlichen Person sind unbekannt.  
 
Die Ordnungsverfügung wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gem. §§ 1 und 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungs-
gesetz – LZG NRW vom 07.04.2006) zugestellt.  
 
Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung wird in der Zeit vom 19.10.2016 bis zum 
02.11.2016 durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Erkrath sowie durch Aushang an 
der dazu vorgesehenen Stelle im Rathaus der Stadt Erkrath, Bahnstr. 16, bekannt gemacht.  
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Die Ordnungsverfügung kann beim Bürgermeister der Stadt Erkrath, Fachbereich Einwohner 
∙ Ordnung, Herrn Döhr, Zimmer 003, Bahnstr. 16 in 40699 Erkrath eingesehen werden.  
 
Sprechzeiten:   Montag – Freitag   08.00 – 12.00 Uhr  

 Montag – Donnerstag   13.30 – 16.00 Uhr  
 
 
Gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW gilt das Dokument als zugestellt, wenn seit der Veröffentli-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind, also mit Ablauf des 02.11.2016.  
 
 
Erkrath, den 11.10.2016 
Stadt Erkrath  
Der Bürgermeister  
Im Auftrag  
 
Döhr 
 
 
 

*** 

 

 
Bekanntmachung  

Planfeststellungsverfahren nach § 35 Abs. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) für die süd-
liche Erweiterung der Zentraldeponie Hubbelrath in Düsseldorf 

 
Die AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH hat mit Schreiben vom 
04.12.2015 für das Vorhaben "Süderweiterung der Zentraldeponie Hubbelrath" die Durch-
führung des abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahrens nach § 35 Abs. 2 KrWG i. V. m. §§ 
72 bis 78 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) beantragt. Die Bezirksregierung Düsseldorf 
ist als Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde für dieses Verfahren zuständig. Für das 
Vorhaben besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
gemäß § 3 a und § 3 b des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Die Zentraldeponie Hubbelrath befindet sich am nordöstlichen Rand der Stadt Düsseldorf 
südlich des Stadtteils Hubbelrath. Sie liegt an der Erkrather Landstraße in 40629 Düsseldorf. 
Der Standort der Deponie wird im Norden durch eine Ringstraße, im Osten durch einen 
Waldsaum/den Hubbelrather Bach, im Westen durch die Erkrather Landstraße (K12) und im 
Süden durch das angrenzende Naturschutzgebiet ME-039 Hubbelrather Bachtal begrenzt. 
 
Die bestehende Deponie soll erweitert werden. Gegenstand des vorliegenden Antrags sind 
die Errichtung und der Betrieb der Süderweiterung als Erweiterung des bestehenden Depo-
niekörpers sowie die hiermit im direkten Zusammenhang stehenden Maßnahmen. Der neue 
Deponieabschnitt soll, wie die bestehende Deponie, als Deponie für die Ablagerung von Ab-
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fällen der Deponieklasse II eingerichtet werden. Durch die Deponieerweiterung würde ein 
Zuwachs an Ablagerungsvolumen von ca. 2,6 Mio. m³ entstehen. 
 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 07.11.2016 bis einschließlich 
06.12.2016 bei der 
 

Stadt Erkrath 
Fachbereich 61 Stadtplanung • Umwelt • Vermessung, 

Schimmelbuschstraße 11 – 13 
 Zimmer 300  

40699 Erkrath  
 
während der Dienststunden von  
 Montag – Donnerstag   09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr 
 Freitag    09.00 – 12.00 Uhr 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
Der Plan ist in diesem Zeitraum auch über die Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf 
unter www.brd.nrw.de einzusehen. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausge-
legten Unterlagen (§ 27a Abs. 1 VwVfG). 
 

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens 
zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis einschließlich zum 
20.12.2016, bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 52, Cecilienallee 2, 
40474 Düsseldorf (unter Angabe des Aktenzeichens 52.05-ZDH-Z-132) oder bei 
der Stadt Erkrath Einwendungen gegen den Plan erheben. 
 
Die Einwendungen können nur schriftlich erhoben werden (§ 38 Abs. 2 KrWG). 
Bei der Abgabe Ihrer schriftlichen Äußerungen ist zu beachten, dass sie nur be-
rücksichtigt werden können, wenn sie Ihren vollständigen Vor- und Nachnamen 
sowie Ihre vollständige Anschrift in lesbarer Form und Ihre Unterschrift enthal-
ten und fristgerecht erfolgen. Das Erfordernis der vollständigen Namensangaben 
gilt auch und im Besonderen für Familien, die gemeinsam eine Einwendung ver-
fassen: Es sind die Namen aller Familienmitglieder, für die die Einwendung gelten 
soll, leserlich anzugeben und von allen unterschriftsberechtigten Familienmit-
gliedern selbst zu unterzeichnen. 
 
Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet unter Bezug auf § 3a VwVfG NRW an, 
Einwendungen in rechtsverbindlicher elektronischer Form über das Elektronische 
Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) zu senden: 
 
Per E-Mail erhobene Einwendungen sind nur zulässig, wenn sie mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen sind. Eine 
Signierung mit einem Pseudonym ist nicht zulässig. Die Bezirksregierung Düssel-
dorf hat hierzu eine elektronische Zugangsmöglichkeit über ein elektronisches 
Gerichts- und Verwaltungspostfach eröffnet. Wegen der diesbezüglichen Zu-



21. Jahrgang Stadt Erkrath, Amtsblatt 20.10.2016 Nr. 17   
 

 

 

 

 

7 

gangsvoraussetzungen wird auf die Internetveröffentlichung unter 
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/EGVP.html verwiesen. Eine Einwendung 
mittels einfacher Email entspricht somit nicht den gesetzlichen Anforderungen 
und bleibt daher unberücksichtigt. 
 
Eingangsbestätigungen werden nicht erteilt. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmigungsverfahren alle Ein-
wendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). Dasselbe gilt gem. § 73 Abs. 4 Satz 6 VwVfG 
auch für Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG. Die-
ser Ausschluss der Einwendungen gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichts-
verfahren. 
 
Die Einwendungen werden an die Antragstellerin weitergegeben. Auf Verlangen 
der jeweiligen Einwender wird deren Namen und Anschrift unkenntlich gemacht, 
soweit diese Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforder-
lich sind. 
 

2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als Ver-
treter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, seinem Beruf 
und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist. Vertreter kann nur eine (einzel-
ne) natürliche Person sein (§ 17 Abs. 1 VwVfG). 

  Gleichförmige Eingaben, die die vorgenannten Angaben (Bezeichnung eines Ver
  treters) nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
  enthalten oder deren Vertreter nicht eine natürliche Person ist, können unbe
  rücksichtigt bleiben. Hierüber entscheidet die zuständige Behörde nach pflicht- 
  gemäßem Ermessen. Ferner können gleichförmige Eingaben insoweit unberück-
  sichtigt bleiben, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder 
  unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 VwVfG). 
 
 3.  Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die rechtzeitig gegen den Plan erho
  benen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von Vereini-
  gungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG sowie die Stellungnahmen der Behörden 
  zu dem Plan mit der Trägerin des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen 
  sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
  haben, erörtert. 
  Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt 
  gemacht. Die Trägerin des Vorhabens, die Behörden und diejenigen, die Einwen-
  dungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erör-
  terungstermin benachrichtigt. Sind außer der Benachrichtigung der Trägerin des 
  Vorhabens und der Behörden mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so 
  können diese Benachrichtigungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
  werden. 
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  Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung 
  ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhö-
  rungsbehörde zu geben ist. 
  Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
  verhandelt werden. 
  Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 
  Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 
 4.  Bei Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnah-
  me am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden 
  nicht erstattet. 
 
 5.  Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
  Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Plan-
  feststellungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche Bekanntma-
  chung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 
 
 6. Da für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
  lichkeitsprüfung besteht, wird darauf hingewiesen, dass 
  − die für das Verfahren und die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vor-
   habens zuständige Behörde das Dezernat 52, Abfallwirtschaft - einschl. 
   anlagenbezogener Umweltschutz-, der Bezirksregierung Düsseldorf ist, 

−  dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss 
   entschieden werden wird, 

−   dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG notwendi-
gen Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung enthalten, insbeson-
dere 
• das Antragsschreiben und den Erläuterungsbericht, 
• die Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit, einschließlich einer Kurzbe-
schreibung des beantragten Vorhabens, 
• die Immissionsprognose nach TA Luft sowie die Schalltechnische Verträg-
lichkeitsuntersuchung nach TA Lärm, 
• den Bericht zur Standortuntersuchung, 
• Setzungs- und Standsicherheitsberechnungen für Deponiekörper sowie Ba-
sis-, Zwischen- und Oberflächenabdichtung, 
• Nachweise der Oberflächenentwässerung sowie Nachweise der Sickerwas-
serfassung und –ableitung, 
• die FFH – Vorprüfung, 
• den Landschaftspflegerische Begleitplan und 
• den Artenschutzrechtliche Fachbeitrag 
und 

 − dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung 
der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 9 Abs. 1 
UVPG ist. 
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Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 52 
Im Auftrag 
gez. Dr. Cullmann 

*** 
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